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BETREFF  Verordnung zur Datenübermittlung zwischen den für das Kindergeld nach dem Ein-

kommensteuergesetz und den für den Kinderzuschlag zuständigen Stellen (Kinderzu-

schlag-Datenabrufverordnung - KiZDAV) 
 

 

Sehr geehrte Frau Hessel, 

unter dem Datum 21. August erreichte mein Haus ein Referentenentwurf betreffend die 

vorgenannte Verordnung. Dieser betrifft den sozialrechtlichen Kinderzuschlag, der Fami-

lien mit kleinen oder mittleren Einkommen unterstützen soll. Je nach finanzieller Lage sol-

len Eltern für ihre Kinder zusätzliche Sozialleistungen beziehen können, wenn sie bereits 

Kindergeld für das Kind erhalten und dieses in ihrem Haushalt wohnt. Der Kinderzuschlag 

schließt damit unmittelbar an den Kindergeldbezug an und ist ein wichtiger Baustein bei 

der Bekämpfung von Kinderarmut. 

Dabei liegen viele Daten, die Eltern bei der Beantragung des Kinderzuschlags anzugeben 

haben, bereits im Antragsverfahren zum Kindergeld vor. Im Sinne des „Once-Only-Prin-

zips“ sollen diese Daten nun auch den Kinderzuschlagstellen (KiZ-Stellen) zur Verfügung 

stehen und dort zur Bearbeitung des Kinderzuschlags genutzt werden. Die hiermit einher-

gehende Zielsetzung, durch digitale und unbürokratische Verfahren den Bezug des Kinder-

zuschlags für die Berechtigten zu erleichtern, begrüße ich. Gleichzeitig geht mit den ge-

planten Datenübermittlungen eine Information über ein mögliches Ende des Kindergeld-

bezugs einher, welches auch die Grundlage für den gewährten Kinderzuschlag entfallen 

lässt. Dies dient der Missbrauchsbekämpfung, welche ich ebenfalls unterstütze. 
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Darüber hinaus sollen die KiZ-Stellen aber auch bereits dann eine Mitteilung durch die Kin-

dergeldstelle erhalten, wenn Kindergeld erstmalig festgesetzt wird.  Gemäß der Verord-

nungsbegründung soll diese Mitteilung der Prüfung dienen ob „aufgrund der KiZ-Stelle 

vorliegender Erkenntnisse aus anderen Informationsquellen (insbesondere über die Höhe 

des Einkommens der Familie) eine Anspruchsberechtigung in Betracht kommt“. In diesem 

Fall sollen die Daten „für Antragserleichterungen (beispielsweise vorausgefüllte Antrags-

formulare) verwendet“ werden.  

Auch wenn die Funktionalität des vorgesehenen Verfahrens keinen Einwänden begegnet, 

bedarf es dennoch dessen datenschutzkonformer Ausgestaltung.  

Insbesondere fehlt es  an einer Rechtsgrundlage für die geplante Auswertung selbst. Diese 

ist in der Verordnung nicht vorgesehen  und lässt sich in dieser Pauschalität auch nicht mit 

dem Beratungsauftrag der Sozialbehörden begründen. Vielmehr handelt es sich hierbei 

um eine Hintergrundüberprüfung zur Vorbereitung von Kinderzuschlagsanträgen, welche 

ohne Wissen und Mitwirkung der Betroffenen erfolgen soll und in dieser Form – ungeachtet 

des benannten und als äußerst wichtig einzustufenden Ziels der Bekämpfung von Kinder-

armut – somit nicht zulässig wäre.  

Insoweit kann auf die parallelen Entwicklungen zur Kindergrundsicherung verwiesen wer-

den. Dort ist es letztlich gelungen, den geplanten Kindergrundsicherungs-Check (KGS-

Check) vom Einverständnis der Betroffenen abhängig zu machen. Leider bleibt die Verord-

nung hinter diesem Ergebnis zurück, da hier auf eine Einverständnislösung verzichtet wer-

den soll. 

Auf die Kindergrundsicherung wurde auch seitens Ihres Hauses im Zuge der mit meinem 

Haus erfolgten Beratungen mehrfach hingewiesen. Danach diene die Verordnung der Vor-

bereitung der kommenden Kindergrundsicherung, insbesondere des vorgenannten KGS-

Checks. Aus der Masse aller Kindergeldempfänger/innen sollen die insoweit erforderlichen 

Einverständniserklärungen eingeholt werden, auf deren Grundlage die weitere Vorprüfung 

erfolgen soll.  

Zwar wird auf diesem Wege die Verordnung unter Bezugnahme auf ein Gesetz legitimiert 

werden, welches derzeit noch nicht in Kraft ist. Sollten die Regelungen zur Einführung ei-

ner Kindergrundsicherung, insbesondere das Bundeskindergrundsicherungsgesetz (BKG) 

nicht beschlossen werden, so träte die Verordnung ungeachtet dessen und nach jetziger 

Planung Ihres Hauses bereits zum 1. Januar 2024 in Kraft. Selbst im Falle der Einführung 

der Kindergrundsicherung soll diese erst in 2025 in Kraft treten, sodass auf Grundlage der 

Verordnung vorab bereits hunderttausende Datensätze übermittelt würden. 
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Ungeachtet dessen erscheint es mit Blick auf das hohe Ziel der Bekämpfung von Kinderar-

mut nachvollziehbar, bei Einführung der Kindergrundsicherung und zur Ermöglichung der 

ersten KGS-Checks auf einen vorhandenen Datenbestand der Bezieher von Kindergeld zu-

rückzugreifen, um bei den am KGS-Check teilnahmefähigen Personen die erforderlichen 

Einverständniserklärungen einholen zu können. 

Jedoch sollte auch in diesem Fall, wie für die bereits vor Einführung der Kindergrundsiche-

rung gemäß der Verordnungsbegründung vorgesehene Hintergrundüberprüfung eine 

Rechtsgrundlage geschaffen und die Prüfung nur mit Einverständnis der Betroffenen erfol-

gen. Die Kindergeldempfänger/innen sind also auch insoweit vorab einzubinden. 

Mittelfristig bietet es sich meiner Einschätzung nach an, die Einverständniserklärungen be-

reits bei der Stellung des Kindergeldantrags einzuholen. Nach hiesiger Kenntnis war dieser 

Ansatz auch Gegenstand der datenschutzrechtlichen Beratungen zur Kindergrundsiche-

rung und wurde dort als Grundlage der weiteren Planungen diskutiert. 

Im Zuge der nunmehrigen Beratungen zur vorgenannten Verordnung teilte mir Ihr Haus 

demgegenüber mit, dass ein derartiges Vorgehen – zumindest betreffend das steuerliche 

Kindergeld – nicht geplant sei. Insoweit bestünden Bedenken, dass das Kindergeldverfah-

ren „verkompliziert“ würde, wenn gleichzeitig mit dem Antrag auf Kindergeld das Einver-

ständnis bzgl. der Vorprüfung eines Anspruches auf Kinderzuschlag bzw. den künftigen 

KGS-Check eingeholt werden würde. Dies könnte im Ergebnis sogar zu einer Erhöhung der 

Kinderarmut führen.  

Diese Bedenken teile ich nachdrücklich nicht. Die hohe Antragsquote auf das heutige Kin-

dergeld ist sicherlich auch auf dessen unbürokratische Ausgestaltung zurückzuführen. 

Diese würde jedoch – speziell bei Onlineantragstellung – nicht wesentlich beeinflusst. Das 

erforderliche Einverständnis könnte gleichzeitig bei Antragstellung einfach abgefragt und 

das insoweit erforderliche Informationspapier über einen Link zur Verfügung gestellt wer-

den. Auch im Papierformat wäre das Einholen nicht mehr als zwei Zeilen Text inklusive 

dem Verweis auf ein beigefügtes Informationsschreiben. 

Zudem läge der KiZ-Stelle in diesem Fall die Einverständniserklärung des Kindergeldbe-

rechtigten deutlich früher vor, was den weiteren Prüfungs- und Antragsprozess entspre-

chend beschleunigen würde. Dass in diesem Fall zunächst nur das Einverständnis des Kin-

dergeldberechtigten selbst vorliegt, erscheint unproblematisch. Denn auch im Zuge der 

bislang geplanten Einholung des Einverständnisses für den KGS-Check soll dieses im ers-

ten Schritt nur bei den Empfänger/innen des neuen Kindergrundbetrags eingeholt werden; 
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die etwaig erforderlichen Einverständniserklärungen weiterer betroffener Haushaltsmit-

glieder oder dritter Personen müssen auch nach dortiger Planung gesondert erfolgen. 

Letztlich steht auf diesem Wege sogar eine höhere „Erfolgsquote“ bei der Einholung von 

Einverständniserklärungen zu erwarten. Denn wer sein Einverständnis nicht gelegentlich 

der ohnehin erforderlichen Befassung mit dem Kindergeldantrag abgibt, der wird dieses 

voraussichtlich auch nicht bei gesonderter Anfrage durch die zuständige Sozialbehörde er-

teilen. Jedenfalls ist nicht absehbar, dass die Erfolgsquote bei Wahl dieses datenschutz-

konformen Weges sinken und damit das Ziel der Bekämpfung von Kinderarmut gefährden 

würde. 

 

Über die vorstehenden Aspekte hinaus möchte ich zudem auf den bestehenden Überarbei-

tungsbedarf betreffend die geplante Nutzung der Steuer-ID nach § 139b AO hinweisen.  

Zwar wurde insoweit eine Rechtsgrundlage im Sinne des § 139b Abs. 2 Nr. 1 AO vorgese-

hen. Es finden sich im Verordnungsentwurf jedoch keine verbindlichen Regelungen, die 

dem Betroffenen die vorgesehenen Datenübermittlungen transparent machen, wie ich sie 

seit Jahren auch für eine außersteuerliche Nutzung der Steuer-ID als erforderlich ansehe. 

Zwar findet sich in der Begründung des Verordnungsentwurfs nunmehr zumindest der Hin-

weis, dass „eine entsprechende Anwendung des § 10 des Onlinezugangsgesetzes erfolgt, 

sobald die Familienkasse eine technische Anbindung an das Datenschutzcockpit etabliert 

hat.“ Dies stellt zwar einen ersten Schritt in Richtung der erforderlichen Transparenz der 

Steuer-ID-Nutzung dar, welchem jedoch die nötige Verbindlichkeit fehlt. Im Zuge der be-

reits angesprochenen Kindergrundsicherung wurde insoweit in § 31 Abs. 2 S. 2 BKG-E eine 

gesetzliche Regelung vorgesehen. Dies wäre auch betreffend den Verordnungsentwurf 

möglich gewesen. Eine derzeit noch nicht bestehende Einsatzfähigkeit des DSC könnte 

über eine entsprechende Regelung zum Inkrafttreten der Verpflichtung berücksichtigt wer-

den. 

Diese Vorgehensweise, die Steuer-ID unmittelbar und ohne verbindliche Anwendung der 

vorgenannten Schutzmechanismen zu verwenden, musste ich zuletzt vermehrt feststellen. 

Ich sehe diese Entwicklung äußerst kritisch, da die weitere Etablierung der Steuer-ID als 

über den Bereich der Finanzverwaltung hinausgehendes eindeutiges Identifikationsmerk-

mal hohe verfassungsrechtliche Risiken birgt. Durch den erweiterten Anwendungsbereich 

wird die Steuer-ID zum bereichsübergreifenden Personenkennzeichen, was neue Gefahren 

für das informationelle Selbstbestimmungsrecht mit sich bringt und zukünftig zusätzliche 

Schutzmaßnahmen auch bei der Verwendung innerhalb der Finanzverwaltung bedingen 



 
 

  

110325/2023  

Seite 5 von 5

  

könnte. Ansonsten droht allen Verfahren, die diese Kriterien nicht erfüllen, eine hohe Ge-

fahr einer gerichtlichen Untersagung oder Veränderungsvorgabe unter hohem Zeitdruck. 

 

Ich hoffe sehr, dass meine Anregungen noch im laufenden Verordnungsverfahren berück-

sichtigt werden können. Auch vor dem Hintergrund des hohen Ziels der Bekämpfung von 

Kinderarmut sollte die Nutzung der Daten vieler Millionen Kindergeldempfänger/innen 

ohne deren Einverständnis nur vorübergehend erfolgen und jedenfalls mittelfristig daten-

schutzkonform ausgestaltet werden. Mein Haus steht Ihnen zur weiteren datenschutz-

rechtlichen Beratung in dieser Sache jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Ulrich Kelber 

 


